
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/6/18 2007/02/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.2007

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs2;

StVO 1960 §99 Abs1 litb;

Rechtssatz

Es erscheint keineswegs "gesetzesfremd", eine "Verabredung" zu einem Alkotest - hier nach dem Transport des Besch

ins Krankenhaus - zu treffen (E 11. August 2006, 2005/02/0290).

Schlagworte

Alkotest Verweigerung
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